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Teil 1 Einleitung 

Die private Krankenversicherung nimmt als sozialpolitisch aner-
kannter Mechanismus zur Deckung existentieller Lebensrisiken1 ei-
ne außerordentlich wichtige Stellung im deutschen Gesundheits-, 
Versicherungs-, Sozial- und Wirtschaftssystem ein. Dies belegt al-
lein schon die Anzahl von nahezu 9 Mio. Krankenvollversicherten, 
ca. 25 Mio. Krankenzusatzversicherungsverträgen und das Bei-
tragsvolumen von über 35 Mrd. Euro pro Jahr2 mit Alterungsrück-
stellungen in Höhe von über 200 Mrd. Euro.3 Es werden schät-
zungsweise mehr als 50 Mio. Leistungsanträge jährlich bei den pri-
vaten Krankenversicherern gestellt.4 Deren Großteil wird aufgrund 
offensichtlicher Kostenerstattungsfähigkeit ohne erheblichen Prü-
fungsaufwand reguliert.  

Der einzelne Versicherungsnehmer wünscht sich bei jedem Leis-
tungsantrag eine möglichst schnelle und umfassende Regulierung. 
Das Interesse der gesamten Versichertengemeinschaft ist es je-
doch, dass der Versicherer mit den geleisteten Beiträgen möglichst 
schonend umgeht, damit die Versicherungsprämie bei gleichblei-
bend hohem Leistungsspektrum konstant niedrig bleibt. So ist der 
Versicherer verpflichtet, rechtsgrundlose Zahlungen für unnötige 
Behandlungen zu vermeiden.5 Die öffentliche Meinung geht aber 
davon aus, dass die PKV gegenüber der gesetzlichen Krankenver-
sicherung neben einem breiteren Leistungsspektrum mit umfangrei-
cheren und besseren Leistungen, wie etwa bevorzugter Behandlung 
in Praxen und Krankenhäusern, auch eine bessere Kostenerstat-

                                    
1  Boetius, KoPKV, Einf., Rn. 121. 
2  GDV, Statistisches Taschenbuch 2017, Tabelle Nr. 49 ff.; PKV, Zahlenbericht 2016, S. 16 f. und 

32. 
3  PKV, Zahlenbericht 2016, S. 18; inkl. der Alterungsrückstellungen der Pflegeversicherung betra-

gen die Rückstellungen insgesamt 232 Mrd. Euro. 
4  Fortmann, Krankheitskostenversicherung, 3. Aufl. 2012, S. 2; der PKV-Ombudsmann geht sogar 

von einer Zahl von mehr als 100 Mio. Abrechnungsfällen pro Jahr aus, PKV-Ombudsmann, Tätig-
keitsbericht 2011, S. 62. 

5  OLG Oldenburg VersR 2010, 471 (472 f.) = NJOZ 2010, 2262 (2263). 
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tung bietet.6 Ihr haftet noch immer der „Ruf eines Verwöhn-
programms für Doktors Liebling“ an.7  

Die private Krankenversicherung ist heute jedoch kein bloßer Kos-
tenerstattungsträger mehr, der Behandlungsfragen überwiegend 
dem Versicherungsnehmer und dem Behandelnden überlässt und 
nähere Überprüfungen – beispielsweise der medizinischen Notwen-
digkeit – nur punktuell vornimmt.8 Vielmehr steht die PKV unter ei-
nem beachtlichen Kostendruck.9 Sie ist bereits seit den 1990er Jah-
ren bemüht, durch Steuerungsmechanismen diesen Kostendruck zu 
dämpfen.10 Insbesondere die zunehmende Verlängerung der Le-
benserwartung sorgt für steigende Kosten und wird diese in Zukunft 
noch weiter erhöhen: Aufgrund häufiger und kostenintensiver Be-
handlungen steigen die Krankheitskosten mit zunehmendem Le-
bensalter erheblich.11 Die sogenannte „Versteilerung der Kostenpro-
file“12 stellt aufgrund der fortschreitenden demographischen Ent-
wicklung hin zu einer überalterten Gesellschaft eine enorme Her-
ausforderung für die private Krankenversicherung dar.13 Aber auch 
aufgrund steigender Gesundheitskosten infolge des medizinisch-
technischen Fortschritts14 und durch die längerfristige Niedrigzins-
phase15 stehen die privaten Krankenversicherer unter einem gestei-
gerten Kostendruck, der zur Folge hat, dass Behandlungskosten 

                                    
6  Sodan/Schüffner/Franck, § 43, Rn. 18. 
7  Brockmöller, r+s 2014, 394. 
8  Bergmann/Pauge/Steinmeyer/v. Koppenfels-Spies, § 192 VVG, Rn. 2; Hütt, Steuerungsmecha-

nismen der PKV, 17 (17). 
9  2014 stiegen die Leistungsausgaben um 1,8 %, während die Beitragseinnahmen nur um 0,7 % 

stiegen. 2013 betrug das Verhältnis 4,1 % zu 0,5 %, Surminski, ZfV 2015, 618 (619 ff.); 2011 
stiegen die Leistungsausgaben sogar um 5,5 %, die Beitragseinnahmen um 4,9 %, Heidemann, 
VP 3/2012, 41. Vgl. auch Heyers, VersR 2016, 421; Rehmann/Vergho, VersR 2015, 159; 
Stancke, VersR 2014, 1043; Arnade, Kostendruck und Standard, S. 9 ff.; Rabe, Heilauftrag und 
Kostendruck, S. 1 ff. 

10  Hütt, Steuerungsmechanismen der PKV, 17 (17). 
11  Langheid/Wandt/Boetius, Vor § 192 VVG, Rn. 61 ff. und 811 f. 
12  Langheid/Wandt/Boetius, Vor § 192 VVG, Rn. 811; vgl. hierzu auch Buchner/Wasem, ZVersWiss 

2000, 357; Rodrig/Wiesemann, ZVersWiss 2004, 17 (21). 
13  Langheid/Wandt/Boetius, Vor § 192 VVG, Rn. 61 ff. und 811 f.; Bieback, Bürgerversicherung, 

S. 41; Reiter/Turek/Weidenfeld, Telemedizin, S. 6. 
14  Langheid/Wandt/Boetius, Vor § 192 VVG, Rn. 1303; Wild, VW 10/2015, 22 (23); Rei-

ter/Turek/Weidenfeld, Telemedizin, S. 7. 
15  Vgl. z. B. Klimke, VersR 2016, 22; Kornes, VersR 2015, 794; Wandt, VersR 2015, 918; Wandt, 

VW 12/2015, 30; Surminski, ZfV 2015, 618 (630 f.). 
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nicht (mehr) ohne Weiteres in jedweder Höhe übernommen werden 
(können). Durch die Unbefristetheit der Krankenvollversicherungs-
verträge und den nur beschränkt vorhandenen Möglichkeiten des 
Versicherers, einseitige Anpassungen des Versicherungsvertrags 
vorzunehmen, ist es daher nötig, dass die Versicherer uneinge-
schränkt auf bereits bestehende gesetzliche Instrumente der Leis-
tungsbegrenzung sowie vertraglich vereinbarte Leistungsbeschrän-
kungsklauseln zurückgreifen. Anderenfalls erscheinen erhebliche 
Prämienanpassungen zu Lasten des Versichertenkollektivs und 
somit der einzelnen Versicherten die einzige Möglichkeit, um das 
vertragliche Äquivalenzverhältnis weiterhin ausgeglichen zu halten.  

Ziel dieser Arbeit ist es, grundlegende Leistungsbegrenzungs- und 
Steuerungsmechanismen auszumachen und auf ihre Wirksamkeit 
zu untersuchen. Hierbei ist zu analysieren, welche Grenzen der 
Leistungspflicht sich bereits aus der grundlegenden vertraglichen 
und gesetzlichen Definition des Versicherungsfalls ergeben sowie 
zu untersuchen, welche Grenzen bei Übermaßbehandlungen und 
Übermaßvergütungen bestehen.  

Im ersten Hauptteil werden die wesentlichen Problemfelder der De-
finition des Versicherungsfalls untersucht und Möglichkeiten der 
Leistungs- und somit zugleich Kostenbegrenzung aufgezeigt, die in 
Literatur und Rechtsprechung bisher noch nicht oder nicht umfas-
send berücksichtigt wurden. Dabei wird die Vielzahl der Ansichten 
zu den Voraussetzungen des Versicherungsfalls einer kritischen 
Prüfung unterzogen. Es wird insbesondere aufgezeigt, dass bei 
chronischen Krankheiten der bislang vorherrschenden Trennungs-
lösung nicht zu folgen ist, sondern von einem einheitlichen Versi-
cherungsfall auszugehen ist. Außerdem wird aufgezeigt, dass sich 
eine weitreichende Begrenzung der Leistungspflicht durch den Ver-
sicherer daraus ergibt, dass unter mehreren Heilbehandlungen aus-
schließlich die geeignetste Behandlung medizinisch notwendig ist.  

Außerdem wird dargetan, dass die durch die Gesundheitsreform 
zum 1. 1. 2009 in Kraft getretenen Änderungen das gesetzliche 
Leitbild der privaten Krankenversicherung in beachtlichem Maße 
verändert haben. Daraus ergeben sich erhebliche AGB-rechtliche 


